
tralkomitee der KPdSU und der Ministerrat der 
UdSSR zahlreiche Vorschläge der Werktätigen über 
die Schaffung von freiwilligen Volksmilizen zum 
Schutze der öffentlichen Ordnung in den Betrieben, 
auf den Baustellen, im Verkehrswesen, in den Verwal
tungen, Sowchosen, Kolchosen, Bildungseinrichtungen 
und Hausverwaltungen an. In dem gemeinsamen 
Beschluß wurde darauf hingewiesen, daß die frei
willige Volksmiliz zum Schutze der öffentlichen Ord
nung von den Rayon-(Stadt-)Stäben geleitet wird, die 
aus Vertretern der Partei- und Staatsorgane, der Ge
werkschafts- und Komsomolorganisationen und aus 
einzelnen Kommandeuren der Miliz bestehen. In die 
Volksmiliz werden auf freiwilliger Grundlage Bürger 
der UdSSR aufgenommen, die in der Regel nicht unter 
18 Jahren sein dürfen, eine persönliche Beitrittserklä
rung an die Gewerkschafts-, die Komsomol- und 
andere Komitees und gesellschaftliche Organisationen 
am Arbeitsplatz oder am Wohnsitz eingereicht haben 
und die von einer Belegschaftsversammlung des Kol
lektivs, dem sie angehören, empfohlen worden sind.

Die Hauptaufgaben der Vplksmiliz sind die Wahrung 
der öffentlichen Ordnung sowie die Teilnahme an der 
von den gesellschaftlichen Organisationen durchgeführ
ten Aufklärungsarbeit unter der Bevölkerung über die 
Einhaltung der Regeln des sozialistischen Gemein
schaftslebens. Den Mitgliedern dieser Einheiten wird 
es zur Pflicht gemacht, die Ehre und Würde der Bür
ger zu schützen, die notwendigen Maßnahmen zur 
Verhinderung von Verstößen gegen die öffentliche Ord
nung zu treffen und auf die Verletzer insbesondere 
durch Überzeugung und Warnung einzuwirken. Die 
Mitglieder der Volksmiliz erfüllen ihre Pflichten außer
halb der Arbeitszeit und sind mit einem Ausweis so
wie mit dem Abzeichen eines Mitglieds der Volksmiliz 
ausgestattet. Die Volksmiliz läßt sich in ihrer gesam
ten- Tätigkeit von den sowjetischen Gesetzen leiten, 
steht unter deren Schutz und arbeitet mit den gesell
schaftlichen Organisationen und den Staatsorganen 
zusammen.

Vor kurzem wurden in vielen Betrieben des Landes 
allgemeine Versammlungen durchgeführt, auf denen 
die Arbeiter die besten Aktivisten in offener Abstim
mung in die Einheiten der Volksmiliz wählten. Seit 
ihrer Bildung führen die Einheiten einen aktiven 
Kampf gegen die unmoralischen Handlungen und zei
gen, daß sie eine mächtige Waffe in den Händen der 
Werktätigen zur Aufrechterhaltung einer vorbildlichen 
Ordnung im Lande sind.

Hie Arbeit der Volksmiliz ist — wie die bereits ge
sammelten Erfahrungen zeigen — sehr vielseitig. Die 
Volksmilizionäre schützen das sozialistische Eigentum 
und die öffentliche Ordnung, bekämpfen den Alkoho
lismus und unmoralisches Verhalten, die Ausschuß
produktion und die Verletzung der Arbeitsdisziplin; 
sie wachen über den Schutz der Grünanlagen und die 
Einhaltung der Regeln des Straßenverkehrs, leisten 
eine große Vorbeugungsarbeit usw. Bei der Erläute
rung der sowjetischen Gesetzgebung leisten die Juri
sten, die zu den Einheiten gehören, eine wesentliche 
Hilfe. Innerhalb der Volksmiliz der Juristischen Fa
kultät der Leningrader Universität -z. B. wurde eine 
besondere Lektorengruppe geschaffen, die Lektionen 
hält und Gespräche mit der Bevölkerung führt. Die - 
Volksmiliz stellt ihre Posten an Klubhäusern, Restau
rants und Kinos auf und patrouilliert in ihren fest
gelegten Abschnitten. Im Kirow-Werk in Leningrad 
z. B. hat jede Einheit der Volksmiliz ständig ihre be
stimmten Stellen, wie Veranstaltungsräume, Wohn
viertel usw., zu betreuen. Das erhöht die Verantwor
tung der Volksmilizionäre und bietet ihnen die Mög
lichkeit, ihr Gebiet besser zu beherrschen.

Der Kampf gegen die Verletzer der öffentlichen Ord
nung vollzieht sich auf vielfältige Art und Weise. 
Manche Verletzer werden von den Volksmilizionären 
an Ort und Stelle^erwarnt; andere, die ernstere Hand
lungen begangen. haben, werden in den Stab der Ein
heit geladen. Im Stab beschränkt man sich je nach 
den Umständen der Tat auf eine Bemerkung oder Ein
tragung in die Akten der Einheit, oder man schickt 
die Verletzer zur Miliz, oder man übergibt die Ange
legenheit schließlich dem gesellschaftlichen Gericht am 
Arbeitsort des Verletzers. Oftmals setzt der Stab der

Einheit die gesellschaftlichen Organisationen des Be
triebes über das unmoralische Verhalten eines Mit
gliedes der Belegschaft dieses Betriebes in Kenntnis. 
In der Regel wird das Verhalten auf Hinweis des Sta
bes in einer Belegschaftsversammlung des Betriebes 
erörtert, in welchem der Verletzer arbeitet.

Bei ihrer Arbeit verwenden die Volksmilizionäre 
den Ortsfunk, den Fernsehfunk und die Wandzeitun
gen. Im Leningrader Werk „Russkij disel“ z. B. gibt 
der Stab der Einheit eine „Sündenliste“ heraus.

Die Tätigkeit der Volksmiliz nimmt gegenwärtig 
immer größere Ausmaße an. Doch bereits jetzt sind 
die fruchtbaren Ergebnisse dieser Tätigkeit fühlbar: 
Wie in der sowjetischen Presse mitgeteilt wurde, geht 
in einigen Rayons unseres Landes die Zahl der Ver
letzungen der Regeln des sozialistischen Gemeinschafts
lebens stark zurück, werden verbrecherische Hand
lungen einzelner Personen rechtzeitig verhütet, wird 
die vorbildliche sozialistische Ordnung gefestigt.

*
Die breitere Mitwirkung der Werktätigen bei der 

Bekämpfung von Verletzungen der Regeln des sozia
listischen Gemeinschaftslebens und der sozialistischen 
Gesetzlichkeit setzt voraus, daß die Werktätigen die 
sowjetischen Gesetze kennen. Deshalb hat die Propa
gierung des sowjetischen Rechts gegenwärtig besonders 
wichtige Bedeutung; sie spielt eine wesentliche Rolle 
bei der Verhütung von Rechtsverletzungen aller Art 
und wirkt aktiv auf die Gestaltung und Festigung des 

sozialistischen Rechtsbewußtseins der Werktätigen ein.
Nach dem XXI. Parteitag der KPdSU wurde die 

Propaganda- und Aufklärungsarbeit über das, sowje- 
~~ tische Recht unter der Bevölkerung intensiver. Neben 

Vorträgen und Aussprachen, neben den in den zen
tralen und örtlichen Zeitungen und Zeitschriften ver
öffentlichten Artikeln zu juristischen Themen werden 
über den Rund- und Fernsehfunk öfters Verhandlun
gen der Gerichte, auch der gesellschaftlichen Gerichte, 
übertragen, werden Vorträge von Schöffen, öffent
lichen Anklägern und Rechenschaftslegungen der Rich
ter vor ihren Wählern veranstaltet. Die Erläuterung 
der Gesetze wird unmittelbar in den Werken, Fabri
ken und auf den Baustellen, in den Sowchosen und 
Kolchosen sowie in den gesellschaftlichen Organisa
tionen und Verwaltungen durchgeführt. So hielten 
z. B. die Juristen des Stalin-Gebiets 1958 mehr als 
16 000 Lektionen und Vorträge über Fragen des Staa
tes und des Rechts, u. a. über folgende Themen: „Die 
sozialistische Gesetzlichkeit schützt die Rechte der 
Sowjetbürger“, „Die Rechte und Pflichten der Sowjet
bürger“, „Die Kraft der Sowjetdemokratie“, „Die so
wjetische Arbeitsgesetzgebung“, „Der Schutz des sozia
listischen Eigentums“, „Die Behandlung arbeitsrecht
licher Streitigkeiten“, „Der Kampf gegen die Krimi
nalität“, „Die sowjetische Gesetzgebung über Ehe und 
Familie“ usw.

Eine gute Methode der Propagierung der sowje
tischen Gesetzgebung sind die Abendveranstaltungen, 
auf denen juristische Fragen behandelt werden. Im 
Stalin-Gebiet wurden 1958 mehr als 400 solcher Abende 
abgehalten. Insgesamt nahmen an den Vorlesungen, 
Vortragsabenden und Ausspracheabenden über eine 
Million Menschen teil.

Die Rechtspropaganda genießt überall die breite 
Unterstützung sowohl der Partei-, Staats-, Komsomol- 
und Gewerkschaftsorgane als auch der gesamten sowje
tischen Öffentlichkeit.

Besonders wertvoll sind Lektionen, Vorträge und 
Aussprachen, bei denen Dinge behandelt werden, die 
den Zustand der Gesetzlichkeit unmittelbar im betref
fenden Rayon, Betrieb, in der Kolchose oder Sowchose 
charakterisieren. Lebhaftes Interesse fand bei den 
Werktätigen z. B. der vor kurzem vom Leiter der Ab
teilung Allgemeine Aufsicht bei der Staatsanwaltschaft 
des Gebiets Gorki gehaltene Vortrag über den Stand 
des Arbeitsschutzes und der Sicherheitstechnik im 
Werk „Krasnoje Sormowo“, zu dem Materialien aus 
einer Überprüfung verwendet wurden. Auf der Grund
lage der Materialien dieser Versammlung gab der 
Betriebsleiter dann eine Anordnung heraus, in der 
konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits
bedingungen im Betrieb festgelegt waren.
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